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NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE – Mit (noch nicht 
rechtskräftigem) Urteil vom 16. September 2021 (4 K 
1270/19) – gegen das die Revision zugelassen wurde – hat 
das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschieden, dass eine Ge-
meinschaftspraxis von Zahnärzten insgesamt als Gewerbe-
betrieb einzustufen (und damit gewerbesteuerpflichtig) ist, 
wenn einer der Ärzte für die Organisation, Verwaltung und 
Leitung der Praxis zuständig ist und nur noch in geringem 
Umfang eigene zahnärztliche Beratungs- und Behandlungs-
leistungen am Patienten erbringt.

Betriebsprüfung mit Folgen
Die Klägerin ist eine in Rheinhessen ansässige sog. Part-

nerschaftsgesellschaft, in der sich mehrere approbierte Zahn-
ärzte zur gemeinsamen Ausübung der zahnärztlichen Be-

handlung von Privat- und Kassenpatienten zusammenge-
schlossen haben. Im Streitjahr erzielte die Praxis Umsatz  -
erlöse von rund 3,5 Millionen Euro, wovon nur ca. 900 Euro€ 
auf einen der sog. Seniorpartner entfielen, der hauptsächlich 
für die Organisation, Verwaltung und Leitung der Praxis zu-
ständig war. Nach einer Betriebsprüfung vertrat das Finanz-
amt die Auffassung, dass die Einkünfte der Gemeinschafts-
praxis nicht mehr als freiberuflich, sondern als Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb zu qualifizieren seien, weil bei einer frei-
beruflichen Personen- oder Partnerschaftsgesellschaft jeder 
Gesellschafter die Merkmale selbstständiger Arbeit in eigener 
Person erfüllen müsse.

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren hat das Finanz-
gericht die Klage der Ärzte abgewiesen. Bei einer Gemein-
schaftspraxis – so das Gericht – müsse jeder der Gesellschaf-
ter (= Arzt) in eigener Person die Hauptmerkmale des freien 
Berufes erfüllen, d. h. nicht nur über die persönliche Berufs-

qualifikation verfügen, sondern die freiberufliche Tätigkeit 
tatsächlich auch entfalten. Dabei müsse die Tätigkeit durch die 
unmittelbare, persönliche und individuelle Arbeitsleistung des 
Berufsträgers geprägt sein. Diese Tätigkeit könne nicht – auch 
nicht durch eine besonders intensive – leitende Tätigkeit er-
setzt werden, wie z. B. Organisation des Sach- und Personal-
bereichs, Arbeitsplanung, Arbeitsverteilung, Aufsicht über 
Mitarbeiter und deren Anleitung und die stichprobenweise 
Überprüfung der Ergebnisse. Ein Arzt schulde eine höchstper-
sönliche und individuelle Arbeitsleistung am Patienten und 
müsse deshalb einen wesentlichen Teil der ärztlichen Leistun-
gen selbst erbringen. Grundsätzlich sei zwar eine gewisse  
Arbeitsteilung bzw. „Teamarbeit“ unschädlich. So könne der 
Arzt z. B. in sog. „Routinefällen“ die jeweils anstehenden Vor-
untersuchungen bei den Patienten durchführen, die Behand-

lungsmethode festlegen und sich die Behandlung „problema-
tischer Fälle“ vorbehalten bzw. die Erbringung der eigent-
lichen ärztlichen Behandlungsleistung an angestellte Ärzte 
delegieren. Erforderlich sei aber, dass sich jeder Gesellschafter 
(= Arzt) kraft seiner persönlichen Berufsqualifikation an der 
„Teamarbeit“ im arzttypischen Heilbereich beteilige. Über-
nehme er (nahezu) nur kaufmännische Leitungs- oder sonstige 
Managementaufgaben, sei er nicht freiberuflich, sondern ge-
werblich tätig. Dies führe dazu, dass die gesamte Tätigkeit der 
Gemeinschaftspraxis als gewerblich anzusehen sei. Denn 
wenn Gesellschafter einer Personengesellschaft teilweise frei-
beruflich und teilweise gewerblich tätig seien, so sei ihre Tä-
tigkeit nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 1 EStG insgesamt als ge-
werblich zu qualifizieren. Die Tätigkeit des gewerblich tätigen 
Arztes „infiziere“ die Tätigkeit der freiberuflichen Ärzte. 

Quelle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz 

Gemeinschaftspraxis von Zahnärzten 
gewerbesteuerpflichtig?
Arbeitsteilung in Arztpraxis kann zur Einstufung als Gewerbebetrieb führen.
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Sectional Matrix System

Testen ohne Risiko mit der 
60-Tage-Geld-zurück-Garantie!

FX-KFF-00 Starter Set
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring kurz blau,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring lang orange,
1x Composi-Tight® 3D Fusion™ Ring breit grün,
80x Composi-Tight® 3D Fusion™ Keile, 4 Größen
       (je 20x FXYL, FXBL, FXOR, FXGR)
70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrizenbänder, 5 Größen
       (je 20x FX100, FX175, FX200; je 5x FX150, FX300)
1x verbesserte Ringseparierzange aus geschmiedetem Edelstahl

FX-KFF-00FX-KFF-00
Preis € 473,00*
               

Das neue und verbesserte Das neue und verbesserte 

Teilmatrizensystem 

für alle Klasse II Kavitäten

Sets Alle Sets beinhalten 10 FitStrips und 2 Griffe.
FPSK01 Starter Set zum Finieren, Polieren und ASR 
(approximale Schmelzreduktion) bis 0,30 mm
2 gezackte FitStrips, 2 Griffe
4 einseitig beschichtet 
   (je 1x super fein/gelb 0,08 mm, fein/rot 0,10 mm, 
   medium/blau 0,13 mm, grob/grün 0,18 mm)
4 doppelt beschichtet 
   (je 1x super fein/gelb 0,11 mm, fein/rot 0,15 mm, 
   medium/blau 0,21 mm, grob/grün 0,30 mm)

Approximale Finier- und Konturierstreifen für 

aerosolfreies Stripping und Kompositnachbearbeitung

FPSK01
Preis € 164,00*
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BRÜSSEL – Die EU-Kommission will die aufgrund der Corona- 
viruspandemie  gelockerten  staatlichen  Beihilferegelungen 
auslaufen lassen. Das Regelwerk werde angesichts der ver-
besserten wirtschaftlichen und gesundheitlichen Lage nach 
dem 30. Juni nicht mehr verlängert, wie die Brüsseler Behörde 
am 12. Mai mitteilte. Die Maßnahmen zur Investitionsförde-
rung würden jedoch bis Ende dieses Jahres und die Maßnah-
men zur Solvenzstützung bis Ende 2023 fortgesetzt.

„Die sich verbessernde Wirtschaftslage angesichts der 
Lockerung der Beschränkungen ist der Hauptgrund, warum 
wir beschlossen haben, den Vorübergehenden Gemein-
schaftsrahmen für staatliche Beihilfen COVID nicht über den 
30. Juni 2022 hinaus zu verlängern“, so die Vizepräsidentin 

der EU-Kommission, Margrethe Vestager, in einer Aussen-
dung. Bis heute habe die Brüsseler Behörde fast 950 natio-
nale Maßnahmen mit einem geschätzten Gesamtbetrag an 
staatlichen Beihilfen von über 3 Billionen Euro genehmigt.

Wenn der Staat ein Unternehmen etwa mit Geld oder Steu-
ervorteilen unterstützen will, gelten in der EU eigentlich sehr 
strenge Regeln. Das soll verhindern, dass der Wettbewerb ver-
zerrt wird und beispielsweise ein EU-Land durch seine Hilfe an 
ein Unternehmen dafür sorgt, dass ein Konkurrent aus einem 
anderen Land aus dem Markt gedrängt wird. Angesichts der 
Coronapandemie waren diese Regeln gelockert worden. 

Quelle: www.medinlive.at

Aus für gelockerte Beihilferegeln 
EU kehrt nach dem 30. Juni größtenteils zu alter Regelung zurück.
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